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RS OGH 1953/9/9 3Ob557/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1953

Norm

JN §66

JN §67

Rechtssatz

Eine rassisch verfolgte Person mit dem ordentlichen Wohnsitz in A, die, wenn auch unter dem Zwang der Ausweisung,

nach B übersiedelte und nicht mehr die Absicht hatte, nach A zurückzukehren, sondern auswandern wollte, hat

dadurch ihren ordentlichen Wohnsitz in A aufgegeben und durch ihren Aufenthalt in B dort einen allgemeinen

Gerichtsstand begründet.
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